
Juristische Inkompetenz 

In einer mündlichen Verhandlung am 
25.06.2021 am Sozialgericht Nürnberg hat 

der Richter gem. § 136 (3) Nr. 1 SGB VII 
festgestellt, dass die WEGs   

Norikerstr. 6, 8, 10, 19, 23, 25 & 27 

 „Unternehmer“ sind und damit auch der 
Arbeitgeber der 3 Hausmeister 

 

 

 

 

 

 



  
• vor diesem Hintergrund wollte ich in der letzten 

ETV (21.06.2022) von der Hausverwaltung 
wissen, wie mit Beschwerden über die 
Hausmeister im Allgemeinen umgegangen wird  

• und im Speziellen wollte ich wissen wie mit 
Beschwerden über einen bestimmten 
Hausmeister umgegangen wird 



  
• über diesen bestimmten Hausmeister liegen 

mir ca. ein Dutzend schriftliche und signierte 
Beschwerden von Eigentümern und Bewohnern 
unseres Hauses vor 

• diese Beschwerden beinhalten u.a. auch 
Bedrohung mit körperlicher Gewalt 



  
• genau auf diesen bestimmten Hausmeister 

angesprochen blamiert sich der Prokurist mit 
folgender Aussage: 

 

„Was sollen wir denn machen? Wenn wir dem 
eine Abmahnung geben geht er zum Anwalt und 
wir müssen die Abmahnung zurückziehen“ 



  
Ein Dienstleister  

(z. B. eine Hausverwaltung), 

der inkompetent ist…  

 

 

• gem. § 23 Kündigungsschutzgesetz gilt dieses 
Gesetz nur für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern 

• für diesen Hausmeister bedarf es keiner 
Abmahnung 

• er kann sofort außerordentlich gekündigt 
werden 



  
 im Nachgang zu dem von mir in der ETV vom 

21.06.2022 vorgebrachten TOP über dieses 
Thema wurde mir zugetragen, dass der 
bestimmte Hausmeister auch mir Gewalt 
antun will 

 

dies erfüllt den Straftatbestand der Bedrohung 
nach § 241 Strafgesetzbuch (StGB) 

 



  
• sollte mir so etwas nochmals zugetragen 

werden wird dieser bestimmte Hausmeister 
von mir juristisch belangt  

• und es werden auf dieser Internetseite 
sämtliche mir vorliegenden schriftlichen und 
signierten Beschwerden über diesen 
Hausmeister veröffentlicht  

 mit seinem Namen 

 ohne Schwärzungen 


